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L34007 Abgabenordnung Tirol

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §22;

BAO §102;

LAO Tir 1984 §79;

ZustG §22;

Rechtssatz

Auch die Zustellung eines Bescheides ist nicht zwingend mit Zustellnachweis vorzunehmen (Hinweis für den Bereich

der Sozialversicherung B 8.12.1949, 1824/48, VwSlg 1141A/1949; für die Bodenreform betre=end die Frage, ob zu

eigenen Handen zuzustellen wäre, E 3.2.1987, 87/07/0005; E 27.2.1991, 90/04/0187, in dem es um die Zustellung eines

Bescheides betre=end die Handelskammerumlage ging; der VwGH hob den angefochtenen Bescheid wegen

Rechtswidrigkeit seines Inhalts im Zusammenhang mit der Lösung der Frage, wann der Bescheid zugestellt worden

war, auf, ohne am Umstand, dass eine Zustellung ohne Zustellnachweis erfolgt war, Anstoß zu nehmen).
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